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PROTOKOLL ÜBER DIE
49. ÖFFENTLICHE SITZUNG DES STADTRATES 
DER STADT GARCHING B. MÜNCHEN 
AM 26.07.2018
SITZUNGSTERMIN: Donnerstag, 26.07.2018

SITZUNGSBEGINN: 19:30 Uhr

SITZUNGSENDE: 21:30 Uhr

ORT, RAUM: Ratssaal, 85748 Garching b. München, Rathausplatz 3

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, erschienen sind nachfolgende Mitglieder, also mehr 
als die Hälfte:

VORSITZENDER:  Dr. Dietmar Gruchmann, Erster Bürgermeister

Stadträte: anwesend entschuldigt unentsch. Bemerkung
Ascherl Jürgen x
Biersack Albert x
Disanto Salvatore x
Furchtsam Christian x
Kick Manfred x
Kink Josef x
Tschuck Kerstin x

Dr. Braun Götz. x
Dr. Haerendel Ulrike x
Karl Jochen x
Dr. Krause Joachim x
Naisar Rudolf x
Dr.Schmolke Gerlinde x

Euringer Josef x
Kraft Alfons x
Dr. Scholz Armin x

Baierl Florian x
Grünwald Harald x
Theis Michaela x

Dr. Adolf Hans-Peter x
Kratzl Walter x
Landmann Werner x
Wundrak Ingrid x

Dombret Bastian x
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Von der Verwaltung sind anwesend: - BgmBüro:
- GB I:
- GB II:
- GB III:

Frau May
Herr Jakesch
Herr Balzer, Frau Knott
Frau Kirmeier

Von der Presse sind anwesend: - MM:
- SZ:
- Nordrundschau:
- Stadtspiegel:

Herr Stäbler
Frau Passarge
Herr Schwalbe

Weitere Anwesende:

Bgm. Dr. Dietmar Gruchmann Sylvia May
Vorsitzender Schriftführerin
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TAGESORDNUNGSPUNKTE

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und heißt alle Anwesenden einschließlich der Zuhörer sowie die 
Vertreter der örtlichen Presse herzlich willkommen.

Mit der Ladung und der Tagesordnung besteht Einverständnis. Die Beschlussfähigkeit wird festge-
stellt.

ÖFFENTLICHER TEIL:

1 Bürgerfragestunde

2 Zuschussantrag Mittagsbetreuungen der Nachbarschaftshilfe an den Grundschulen Ost/ West

3 Antrag auf Fortsetzung der Erweiterung der Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Garching

4 Vereinsheim / Vereinsräume für den Heimatverein Garching e.V.

5 Vereinsheim / Vereinsräume für den Fischereiverein Garching e.V.

6 Vereinsheim / Vereinsräume für den FC Türk Sport Garching

7 BPl. 172 Misch- und Wohngebiet Keltenweg/Hardtweg, Vorlage eines überarbeiteten städte-
baulichen Gesamtkonzeptes für BA1-3; Änderungsbeschluss.

8 Behandlung der Anträge der Fraktion Unabhängige Garchinger vom 28.06.17 zur Förderung von 
generationsübergreifenden, genossenschaftlichen Wohnprojekten und barrierefreiem Wohnen 
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.11.17 zu barrierefreiem Bauen.

9 Bebauungsplan Nr. 174 "Gewerbepark Business Campus, Neuaufstellung"; Würdigung der i. R. 
d. öffentlichen Auslegung eingegangenen Anregungen und Satzungsbeschluss

10 Änderung der Straßennamen im Bereich des Masterplans "Science City"

11 Benennung des Platzes am U-Bahnaufgang in Maibaumplatz

12 MVV-Tarifreform - gemeinsames Vorgehen der Landkreiskommunen

13 Bekanntgabe von nicht-öffentlichen Beschlüssen, bei denen die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind

14 Mitteilungen aus der Verwaltung;

14.1 Tempo 30 auf der Staatsstraße 2350

14.2 Stadt-Land-Plus-Projekt

14.3 Besichtigung des Mehrgenerationenhauses

15 Sonstiges; Anträge und Anfragen

15.1 Beleuchtung Fahrradabstellanlage

15.2 Antrag Bündnis90/ Die Grünen Umgehungsstraße

15.3 Beleuchtung Daimlerstraße
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PROTOKOLL:

ÖFFENTLICHER TEIL:

TOP  1 Bürgerfragestunde

1 Bürgerfragestunde

Frau Leibold bemängelt, dass die Beschilderung am Rathaus-, Bürgerplatz zu den geänderten Liefer-
zeiten, die der Stadtrat beschlossen hatte, noch nicht umgesetzt wurde. Dies könne unabhängig von 
der Baustelle am Bürgerhaus geschehen.

Der Vorsitzende erklärt, dass der Schilderaustausch beauftragt sei, er werde sich erkundigen, warum 
dies noch nicht umgesetzt wurde. Frau Leibold erhält Antwort.

TOP  2 Zuschussantrag Mittagsbetreuungen der Nachbarschaftshilfe an den Grundschulen 
Ost/ West

I. SACHVORTRAG:

Mit Schreiben vom 11.07.2018 beantragt die Nachbarschaftshilfe Garching e.V. einen Zuschuss i.H.v. 
51.511,66 € für die Kalendermonate September bis Dezember 2018. Bisher wurden Zuschussanträge 
von der NBH stets auf das Schuljahr bezogen gestellt bzw. abgerechnet. Ab dem Kalenderjahr 2019 
möchte der Träger - analog der kindbezogenen BayKiBiG Finanzierung im Kinderbetreuungsbereich - 
auf das kalendarische Haushaltsjahr umstellen. Eine Budgetplanung für das Kalenderjahr 2019 wird 
der Stadtverwaltung im Herbst vorgelegt.

Mit HFA Beschluss vom 22.06.2017 (B III/ 573/ 2017) wurde der Nachbarschaftshilfe ein Zuschuss für 
das Schuljahr 2017/ 2018 von 124.728 € gewährt.

Beide Mittagsbetreuungen sind im lfd. Jahr vollständig belegt, die Nachfrage ist konstant hoch und 
die Zufriedenheit bei Kindern, Eltern und Schulen insgesamt sehr positiv. Seit 2 Jahren bieten die 
Mittagsbetreuungen ebenfalls eine tageweise Ferienbetreuung an. Für das kommende Schuljahr 
werden in der Mittagsbetreuung West 7 Kinder/ in der Mittagsbetreuung Ost 1 Kind mehr aufgenom-
men, um die Bedarfe zu decken. Daher ist mit Mehreinnahmen durch die Elternbeiträge zu kalkulie-
ren, als aktuell angegeben. 

Der Finanzierungsplan sieht für die Monate September bis Dezember 2018 für beide Einrichtungen 
folgende Ausgaben / Einnahmen vor:
Ausgaben:
Personalkosten (einschl. Tariferhöhungen) 56.800,00 €
Spiel- und Bastelmaterial   1.840,00 €
Sonstige Ausgaben u.a. Verwaltungskosten 15.210,00 €

Gesamtausgaben 73.850,00 €
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Einnahmen:
Zuschuss der Regierung von Obb.   5.538,34 € 
Elternbeiträge 16.800,00 €
Zuschuss Stadt Garching b. München 51.511,66 €

Gesamteinnahmen 73.850,00 €
Die Diskrepanz der Personalkosten zwischen beiden Einrichtungen erklärt sich wie folgt:

 1 Teammitglied mehr in der MIBE Ost (zweite Fachkraft)
 die Wochenarbeitszeit der Leitung MIBE Ost ist durch übergeordnete Personalaufgaben hö-

her
 Abrechnung der Reinigungskraft über Budgetplanung MIBE Ost, Arbeitsort jedoch in beiden 

Häusern 

Insgesamt werden die erhöhten Ausgaben im Personalbereich mit gestiegenen Gehältern (Anpassung 
an tarifvertragliche Erhöhungen) sowie den gestiegenen Verwaltungskosten begründet.
Die monatlichen Gebühren liegen unverändert bei gesamt 65,00 € für eine 5 Tage Woche (46,00 € bei 
3 Tagen) zzgl. Kosten der Ferienbetreuung.

Die Mittagsbetreuung an der Grundschule West bietet ab dem Schuljahr 2018/ 2019 ein warmes 
Mittagessen an, dafür sind derzeit 37 Kinder angemeldet.

II. Einstimmiger Beschluss (24:0):

Der Stadtrat beschließt einstimmig, der Nachbarschaftshilfe Garching e.V. für die Durchführung der 
Mittagsbetreuung an den Grundschulen Ost und West für den Zeitraum vom 01.09.2018 bis zum 
31.12.2018 einen Zuschuss von bis zu 51.511,66 € zu gewähren. Das tatsächliche Defizit der Mittags-
betreuung ist nach Ende des Schuljahres 2017/ 2018 sowie des Kalenderjahres 2018 nachzuweisen.

StR Kraft bittet um Erklärung, warum die Verwaltungskosten um 27% gestiegen sind.

Der Bürgermeister sichert eine nachträgliche Information zu.
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TOP  3 Antrag auf Fortsetzung der Erweiterung der Jugendsozialarbeit an der Mittelschule 
Garching

I. SACHVORTRAG:
Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 28.07.2016 einstimmig beschlossen, die Jugendsozialarbeit (JSA) 
ab 01.09.2016 um eine halbe Stelle im Zusammenhang mit den Übergangsklassen zu erweitern und 
leistet die erforderliche Kostenübernahmeerklärung. Die halbe Stelle wurde vorerst auf 2 Jahre be-
fristet. Diese Frist zur Erweiterung der JSA in der Mittelschule Garching endet somit am 31.08.2018. 

Am 11.07.2018 stellte der Kreisjugendring München-Land den Antrag auf Fortsetzung der Erweite-
rung der JSA an der Mittelschule Garching. Auch die Mittelschule Garching b. München beantragt mit 
Schreiben vom 12.07.2018 die Einrichtung einer (Weiterführung der) zusätzlichen halben Stelle für 
die JSA.

Situation in der Mittelschule

Derzeit besuchen 238 Schüler*innen in zwölf Regelklassen und drei Übergangsklassen die Mittelschu-
le. Die Herkunft der Schülerschaft besteht aus vielen unterschiedlichen Nationen. Es haben ca. 85 % 
der Kinder einen Migrationshintergrund. Im kommenden Schuljahr 2018/2019 werden voraussicht-
lich 253 Schüler*innen die Schule besuchen. Die Anzahl der Mittelschüler*innen wird voraussichtlich 
in den kommenden Jahren konstant bei ca. 250-280 Schüler*innen betragen (vgl. Stadtratsbeschluss 
vom 21.06.2018 TOP 4: Bekanntgabe der Schülerzahlen der Grund- und Mittelschulen in Garching bis 
Schuljahr 2024/ 2025, Vorlage Nr. B III/663/2018). Auch die Anzahl der Übergangsklassen wird durch 
den Zuzug von Schüler*innen mitunter aus dem europäischen Ausland ohne Deutschkenntnisse kon-
stant 2-3 Klassen betragen. 

Die Schüler*innen der Mittelschule Garching benötigen, nach Begründung des Kreisjugendrings und 
der Mittelschule Garching weiterhin ein hohes Maß an Unterstützung und Förderung in den Berei-
chen Einzelfallhilfe, Sozialkompetenz, Klasseninterventionen, Präventionsprojekte und Berufsorien-
tierung. Laut Antrag kann dies wegen der hohen Anzahl der Schüler*innen kaum mit einer 1,0-Voll-
zeitstelle abgedeckt werden.

Finanzierung

Es wurde im März 2018 ein neues Rahmenkonzept zur Jugendsozialarbeit an Schulen im Landkreis 
München beschlossen (siehe Anhang). Hier wird unter anderem auch die Finanzierung (5. ff. des Rah-
menkonzeptes) durch den Landkreis München geregelt. Laut 5.1.5 des Rahmenkonzeptes wird für 
hauptamtliche Fachkräfte bei Neu- und Wiederbesetzungen von Stellen der Jugendsozialarbeit an 
Mittelschulen je 100 Schüler*innen 0,45 VZÄ-Stellen gefördert. Für bereits im April 2018 bestehende 
und vom Landkreis München geförderte Stellen, auch über den Personalschlüssel hinaus, besteht 
Bestandsschutz. Somit würde wie bisher der Landkreis 1,5 VZÄ-Stellen mit 50 % der nicht durch staat-
liche Zuschüsse und Elternbeiträgen gedeckten Kosten bezuschussen.

Der Kreisjugendring gibt an, dass voraussichtlich eine Wiederbesetzung der 0,5 VZÄ-Stelle der JSA in 
der Mittelschule erfolgt. Durch dies greift der oben genannte Bestandsschutz für diese Stelle nicht. 
Der Landkreis würde keine Förderung über den genannten Stellenschlüssel gewähren und die Stadt 
Garching müsste die Kosten von ca. 32.000,00 € jährlich alleine tragen. 
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Laut dem Rahmenkonzept zur Jugendsozialarbeit an Schulen im Landkreis München kann über den 
Schulaufwandsträger beim Landkreis München ein Antrag mit entsprechender Begründung für einen 
höheren Stellenmehrbedarf gestellt werden. Über diesen Antrag entscheidet der Jugendhilfeaus-
schuss. Wird dieser Antrag genehmigt, würde sich der Landkreis entsprechend beteiligen.

Fazit
Die Situation seit dem Beschluss des Stadtrates vom 28.07.2016 für die Erweiterung der Jugendsozi-
alarbeit hat sich nicht geändert. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Anzahl sowie die Zu-
sammensetzung der Schülerschaft in den kommenden Jahren konstant bleibt. Auch mit Übergangs-
klassen ist weiterhin zu rechnen.

Der pädagogische Bedarf in der Mittelschule Garching ist laut Stellungnahme der Schulleitung sowie 
des Kreisjugendrings weiterhin gegeben.

Da für die 0,5 VZÄ-Stelle voraussichtlich eine Wiederbesetzung erfolgt, würde der Landkreis Mün-
chen durch den überschrittenen Stellenschlüssel (0,45 VZA-Stellen pro 100 Schüler*innen) keine För-
derung für diese Stelle gewähren. Es kann jedoch ein Antrag an den Landkreis München mit entspre-
chender Begründung für den Stellenmehrbedarf gestellt werden. Über diesen Antrag entscheidet der 
Jugendhilfeausschuss. Sollte dieser Antrag in diesem Gremium abgelehnt werden, muss die Stadt 
Garching die Kosten von ca. 32.000,00 € jährlich alleine tragen. 

II. Einstimmiger Beschluss (24:0):

Der Stadtrat beschließt einstimmig die Fortsetzung der Erweiterung der Jugendsozialarbeit ab 
01.09.2018 um eine halbe Stelle und leistet die erforderliche Kostenübernahmeerklärung. Der Bedarf 
dieser halben Stelle wird anerkannt, solange die Schülerzahl mindestens 150 Schüler*innen beträgt 
und Übergangsklassen in der Mittelschule gebildet werden. Ein entsprechender Antrag auf Stellen-
mehrbedarf nach 5.1.5 des Rahmenkonzeptes zur Jugendsozialarbeit an Schulen im Landkreis Mün-
chen ist unverzüglich an den Landkreis München zustellen. Die zusätzlichen Mittel sind in der Finanz-
planung einzustellen.
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TOP  4 Vereinsheim / Vereinsräume für den Heimatverein Garching e.V.

I. SACHVORTRAG:

Der Heimatverein Garching e.V. hat sich mit Schreiben vom 15.02.2018 an die Stadt Garching ge-
wandt mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach neuen Räumlichkeiten für ein eigenes Ver-
einsheim bzw. eigene Vereinsräume um die Vereinsaktivitäten auch in Zukunft gut ausüben zu kön-
nen. 

Hintergrund der Anfrage ist der Wunsch des Tanz-Studios im Römerhof den vorhandenen Boden 
durch einen Tanzboden zu ersetzen. Der Heimatverein nutzt derzeit diesen Raum an 2 Stunden pro 
Woche und wäre aber beim Einbau eines neuen Bodenbelags an der Ausübung der für den Heimat-
verein spezifischen Tänze und dem Schuhplattl’n gehindert, da hierfür ein Holzboden benötigt wird. 
In einem gemeinsamen Termin mit dem Tanz-Studio, dem Heimatverein und einem Hersteller von 
Tanzböden konnte keine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden werden. 

Dem Heimatverein wurde zugesichert, dass kein neuer Bodenbelag im Tanz-Studio eingebaut wird, 
bevor nicht klar ist, dass dieser auch weithin und ohne Einschränkungen vom Heimatverein genutzt 
werden kann bzw. für den Heimatverein andere, zumindest gleichwertige Räumlichkeiten gefunden 
werden. 

Die Überlegung des Heimatvereins im neuen Feuerwehrhaus entsprechende Räume vorzusehen wur-
de von der Feuerwehr mit Schreiben vom 09.03.2018 abgelehnt (Anlage). Die Feuerwehr stellt dage-
gen die Überlegung in den Raum, den Sozialtrakt des alten Feuerwehr-Gerätehauses nach einem 
Umzug der Feuerwehr als „Haus der Vereine“ zu nutzen. Dazu müsste jedoch zunächst über die zu-
künftige Nutzung des derzeitigen Feuerwehrareals entschieden werden. Aber auch dabei handelt es 
sich jedoch um keine kurzfristige Lösung und ggf. nur eine Übergangslösung. 

In einem Gespräch mit dem Heimatverein am 11.07.2018 wurden weitere Optionen besprochen. 

1) Der in der Bürgerversammlung in Hochbrück angenommene Antrag für einen Feststadl. Der 
Heimatverein ist mit einer Mehrfachnutzung einverstanden, benötigt wird lediglich eine Nut-
zung von ca. 6 Stunden in der Woche, verteilt auf 2 Tage. Grundsätzlich wäre ein mit entspre-
chendem Boden ausgestatteter Stadl durchaus vorstellbar, allerdings bestehen Bedenken 
hinsichtlich der Erreichbarkeit in Hochbrück v.a. für die Kinder und Jugendlichen. Es wird da-
her ein zentral gelegener Ort in Garching bevorzugt. 

2) Ein Raum im Südflügel des Römerhofs, der derzeit vom Theater für Kinder für Proben genutzt 
wird. Das Theater für Kinder wäre grundsätzlich mit einer Doppelnutzung einverstanden. In 
einem noch zu vereinbarenden Besichtigungstermin soll geklärt werden, ob sich der Raum 
eignet. Bei einer Sanierung des Südflügels müsste jedoch wieder eine Ersatzlösung gefunden 
werden. 

3) Das bisherige Nebenzimmer der Gastronomie im Bürgerhaus, evtl. mit zusätzlichen Flächen 
aufgrund der Verkleinerung des Küchenbereichs. Der Heimatverein benötigt eine Raumgröße 
von ca. 100 m², dies könnte an dieser Stelle ggf. realisiert werden. Um in der Raumnutzung 
flexibel zu bleiben sollten 2 Räume im Bereich der bisherigen Gastronomienutzung geplant 
werden, die jedoch bei Bedarf zu einem großen Raum verbunden werden können. Für den 
Heimatverein wäre eine Nutzung an dieser Stelle ideal, zumal ggf. auch Räume im Keller als 
Lagerfläche angeboten werden könnten. Da der Heimatverein den Raum nicht dauerhaft 
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nutzt, sind auch weitere Vereinstätigkeiten dort möglich. Aufgrund der zentralen Lage wird 
diese Nutzungsmöglichkeit vom Heimatverein favorisiert. Sollte ein Austausch des Bodenbe-
lags für die Nutzung erforderlich sein, würde sich der Heimatverein an den Mehrkosten be-
teiligen.

4) Für die Unterbringung der Vereinsutensilien wurde der vom Fischereiverein überlassene 
Werkstattcontainer in Aussicht gestellt, soweit sich der Container eignet und der Heimat-ver-
ein ein geeignetes Grundstück für die Aufstellung des Containers einbringen kann.

II. Mehrheitlicher Beschluss (22:1 Hr. Kraft, Fr. Theis war nicht anwesend):

Der Stadtrat beschließt mehrheitlich, die Verwaltung zu beauftragen eine Nutzungsmöglichkeit für 
den Heimatverein im Römerhofsüdflügel oder in den zukünftigen Vereinsräumen im ehemaligen 
Gastronomie-bereich des Bürgerhauses zu prüfen.
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TOP  5 Vereinsheim / Vereinsräume für den Fischereiverein Garching e.V.

I. SACHVORTRAG:
Der Fischereiverein Garching nutzt bereits seit vielen Jahren den westlichen Teil des alten Lok-schup-
pens im Hacklholz (Fl.Nr. 1804). Seit 1998 gibt es einen Vertrag, der u.a. regelt, dass dieser Gebäude-
teil und der Zaun zur Erhaltung der Bausubstanz vom Fischereiverein instandzusetzen und auf die 
Dauer der Nutzung in einem pfleglichen Zustand zu erhalten ist. Unterhaltungsmaßnahmen sind mit 
der Stadt abzustimmen. Für die Dauer von 5 Jahren wurde kein Nutzungsentgelt festgelegt, für die 
Folgezeit sollte unter Berücksichtigung des nachgewiesenen und voraussichtlich künftigen Erhal-
tungsaufwands der Stadt eine Pacht festgelegt werden. Eine solche Pacht wurde bislang jedoch nicht 
verlangt. 

Nachdem ein bereits genehmigtes Vereinsheim für den Fischereiverein am Garchinger See nicht rea-
lisiert wurde und sich der Zustand des Lokschuppens im Laufe der Jahre immer weiter ver-schlechter-
te, wurde vom Fischereiverein der Antrag gestellt, entweder das ehemalige Tauben-züchterhaus 
hinter der Business-Campus-Sporthalle nutzen zu dürfen oder den Lokschuppen zu sanieren. 

Nach Einstellung der Nutzung als Taubenzüchterhaus wurde das Gebäude von der Stadt Garching 
übernommen und wird seither als Unterstellmöglichkeit u.a. für einen Kubota mit Winterdienst-aus-
rüstung und Mähwerk für die Business-Campus-Sporthalle sowie als Werkstatt und Lager für Arbeits-
geräte und Ersatzteile, u.a. die komplette Weihnachtsbeleuchtung, genutzt. Die vom Fischereiverein 
angebotenen Garagen bzw. Container stellen dafür keinen gleichwertigen Ersatz dar, auch können 
die in dem Taubenzüchterhaus eingelagerten Gegenstände nicht vollumfänglich in Garagen unterge-
bracht werden. Stellt man dem Fischereiverein das Taubenzüchterhaus zur Verfügung müssten neue 
Lagermöglichkeiten für die städtischen Belange gefunden oder neu gebaut werden. 

Im Haushalt 2018 wurden daher Mittel in Höhe von 50.000,- € für die Sanierung des westlichen Ge-
bäudeteils des Lokschuppens eingestellt. Die Überlegung den östlichen Gebäudeteil abzureißen und 
den Fischern hier die Möglichkeit zu geben die Garagen für weitere Lagermöglichkeiten aufzustellen 
kann nicht umgesetzt werden, da sich das Anwesen im Außenbereich befindet und hierfür keine Ge-
nehmigung erteilt werden kann. Bei einem Abriss kann an dieser Stelle somit keine Neubebauung 
erfolgen. Soll eine weitere Lagermöglichkeit für den Fischereiverein geschaffen werden, müsste da-
her auch dieser Teil saniert werden. Die dafür notwendigen Haushaltsmittel müssten im Haushalt 
2019 zusätzlich neu eingestellt werden. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine Ortsbesichti-
gung durch den Kreisheimatpfleger dessen Bericht zu dem Ergebnis führte, dass eine vertiefende 
Prüfung der Denkmaleigenschaft aufgrund der fehlenden bzw. nur in geringem Umfang vorhandenen 
historischen Substanz, nicht angezeigt war. 

Da es sich beim Lokschuppen um eine städtische Liegenschaft handelt, ist in jedem Fall über das wei-
tere Vorgehen zu entscheiden. Alternativen zur Sanierung wären ein Auszug der Fischer mit zur Ver-
fügungstellung einer Ersatzlösung und dann Abriss oder Verfall (mit Sicherungsmaßnahmen) des 
Lokschuppens, was ebenso Kosten nach sich zieht. 

Am 12.07.2018 fand ein weiteres Gespräch mit dem Fischereiverein statt, bei dem man sich, vorbe-
haltlich der Zustimmung des Stadtrates, auf das folgende weitere Vorgehen einigen konnte:

Der Lokschuppen sollte im gesamten Bestand und, soweit möglich, einbruchsicher saniert werden. 
Dafür ist u.a. ein tragfähiges Mauerwerk mit neuen Dachstuhl und einbruchsicheren Toren zu errich-
ten. Da die Verlegung einer Stromleitung aufwändig und zu teuer wäre, soll ein Stromaggregat im 
Gebäude integriert werden, so dass dann auch eine Beleuchtung installiert und Reparaturarbeiten 
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durchgeführt werden können. Ebenso soll eine Brauchwasserversorgung (Regenwasser oder Brun-
nen) eingerichtet werden. Der Fischereiverein wird sich auch mit Eigenleistungen, z.B. dem Verlegen 
der Stromleitungen vom Aggregat einbringen. Während der Sanierung sind dem Fischereiverein ent-
sprechende Lagermöglichkeiten, z.B. Container zur Verfügung zu stellen. Die vom Fischereiverein 
angebotenen 2 Garagen und der Doppelwerkstattcontainer sind zwischenzeitlich der Stadt überge-
ben worden und lagern vorübergehend im Gelände der BIMA in Hochbrück. Diese würden dann der 
Stadt endgültig überlassen werden.

Weiterhin wird die Verwaltung  prüfen, ob die bestehende Fischerhütte direkt am Garchinger See 
durch eine größere Hütte ersetzt werden kann, so dass dann auch hier eine bessere Nutzungs-mög-
lichkeit gegeben ist. 

Vorgesehen ist, mit den Planungen in diesem Jahr zu beginnen, so dass im Frühjahr 2019 mit der 
Sanierung begonnen werden kann.  Für den sanierten Lokschuppen ist ein neuer Nutzungsvertrag 
auszuarbeiten.

II. Mehrheitlicher Beschluss (22:2 Hr. Dr. Adolf, Fr. Wundrak):

Der Stadtrat beschließt mehrheitlich, die Verwaltung zu beauftragen, für die Sanierung des komplet-
ten Lokschuppens oder einer Alternative, eine Kostenschätzung zur Entscheidung vorzulegen.
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TOP  6 Vereinsheim / Vereinsräume für den FC Türk Sport Garching

I. SACHVORTRAG:

Der FC Türk Sport Garching e.V. hat einen Antrag auf Errichtung eines Vereinsheims eingereicht. Be-
gründet wird dies damit, dass für ein funktionierendes Vereinsleben ein fester Standort, an dem sich 
die Mitglieder treffen und Besprechungen abhalten können, erforderlich ist und so auch der Aufbau 
der Jugendarbeit erleichtert wird, da am derzeitigen Treffpunkt (Café Alan) der Zutritt erst ab 18 Jah-
ren erlaubt ist und der Verein verhindern will, dass die dort aufgestellten Spielautomaten von ju-
gendlichen Spielern genutzt werden.

Als Standort schlägt der Verein die ursprünglich für den Fischereiverein vorgesehene Fläche am Gar-
chinger See vor um dort ein ca. 135 m² großes Gebäude zu errichten. Der Verein bietet auch an, 
durch Eigenleistungen die Baukosten zu reduzieren. Der Restbetrag müsste dann über eine Mietzah-
lung abgegolten werden.

Aus Sicht der Verwaltung sollte an dieser Stelle jedoch nur ein Vereinsheim für den Fischereiverein 
oder aber ein Vereinshaus für eine allgemeine Vereinsnutzung oder auch für Feste entstehen. In die-
sem Zusammenhang sollten auch Überlegungen zu einem Feststadl einbezogen werden, auch wenn 
dieser auf der Bürgerversammlung für den Ortsteil Hochbrück gefordert wurde. 

Alternativ würde sich dagegen anbieten, im Zuge einer in nächster Zeit erforderlichen Sanierung des 
Stadiondaches An- oder Aufbauten (auf den bestehenden Garagen) zu prüfen, in denen z.B. der Aus-
schank aber auch Vereinsräume integriert werden könnten. Zudem hätte auch die Polizei Interesse 
an Räumlichkeiten im Stadion, um dort ggf. die Einsatzzentrale bei Risikospielen unterzubringen, die 
bislang vom Stockschützenheim aus agiert. Hier würden sich dann auch Doppelnutzungen anbieten. 
Für den FC Türk Sport Garching käme evtl. eine solche Doppelnutzung mit dem Integrationsverein in 
Frage. 

Als weiterer möglicher Standort könnte eine Fläche im Umfeld des für die Verlagerung des Bauhofes 
vorgesehenen Grundstückes an der Autobahn-Anschluss-Stelle Garching Nord näher untersucht wer-
den, da hier auch die nördlich des Stadions gelegenen Fußballfelder in unmittelbarer Umgebung lie-
gen.

II. Mehrheitlicher Beschluss (18:6 Hr. Landmann, Hr. Kratzl, Hr. Dr. Adolf, Fr. Wundrak, Hr. Dr. 
Scholz, Hr. Kraft):

Der Stadtrat beschließt mehrheitlich, die Verwaltung zu beauftragen, Nutzungsmöglichkeiten für den 
FC Türk Sport Garching wie im Sachvortrag beschrieben im Zuge konkreter Planungen zu prüfen.
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TOP  7 BPl. 172 Misch- und Wohngebiet Keltenweg/Hardtweg, Vorlage eines überarbeiteten 
städtebaulichen Gesamtkonzeptes für BA1-3; Änderungsbeschluss.

I. SACHVORTRAG:

Zum Sachstand des Bauleitplanverfahrens bzw. der Gespräche mit den Eigentümern wurde zuletzt in 
der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses  vom 03.05.2018 im nicht-öffentlichen Teil 
informiert.

Mit Schreiben vom 23.04.2018 wird ein Gesamtkonzept für BA1 - 3 vorgestellt, welches als Grundlage 
der weiteren Planung herangezogen werden sollte. Angepasst werden soll die bisherige Festsetzung 
eines „SO“ im BA1 zu einem „MI“. Ebenso soll im BA1 die Gewichtung von WA und MI zugunsten 
eines ausgeglichenen Verhältnisses angepasst werden. Mit den Änderungen geht eine städtebaulich 
verträgliche Erhöhung des Nutzungsmaßes einher. Die drei winkelförmigen Baukörper im MI entlang 
der Schleißheimer Straße im BA1-3 und der im BA1 gelegene Nord-Süd ausgerichtete Baukörper wer-
den ein Geschoss erhöht. Die Grundfläche des Punkthauses am Kreisverkehr wird ebenfalls verstärkt. 
Hierdurch entsteht ein städtebaulich homogener Übergang von der 7-geschossigen gewerblichen 
Bebauung des Business Campus in Richtung der Wohnbebauung östlich des Keltenwegs. Durch die 
Stärkung der GR des Punkthauses wird der städtebaulich gewollte Hochpunkt am Kreisverkehr zu-
sätzlich gestützt.

Es wird eine GF von 23.443 m² künftig entstehen, die Verteilung von MI und WA beläuft sich auf 
13.114 m² GF (MI) und 10.329 m² GF (WA). Der Anteil an gewerblicher Nutzung im MI beträgt 30%, 
was 3.924 m² GF bedeutet. 

Die Situation der Abstandsflächen wird durch die Erhöhung entlang der Schleißheimer Straße verän-
dert. Die drei Winkelbaukörper überschreiten die Mitte der öffentlichen Verkehrsfläche mehr als 
bisher. Die Interessen des nördlich angrenzenden Business Campus würden hierdurch aber nicht 
beeinträchtigt. Selbst bei maximaler Ausnutzung des Baurechts kommt es zu keiner Überschneidung 
der Abstandsflächen. Zudem liegt eine Äußerung vor, dass hinsichtlich der Aufstockung aus Sicht des 
Business Campus keine Bedenken bestehen. Da keine Anhaltspunkte vorliegen, dass eine Belichtung 
und Belüftung nicht zu gewährleisten wären, könnte die Abstandsflächensituation im Rahmen der 
Bauleitplanung durch Festsetzung einer Baulinie entlang der Schleißheimer Straße und der Wandhö-
he rechtlich gelöst werden.

Im beiliegenden TG-Konzept wird nachgewiesen, dass die zu prognostizierenden Stellplätze zahlen-
mäßig nachgewiesen werden könne. Durch die teilweise Anordnung von Duplex-Parkplätzen wird ein 
2. UG vermieden. In der neuen Stellplatzsatzung werden Anreize für Mobilitätskonzepte geboten, 
was u.U. die Zahl der Stelllätze noch beeinflussen könnte. In den Gesprächen hat sich der künftige 
Bauherr sehr offen gegenüber diesen Angeboten bzw. den Möglichkeiten der E-Mobilität gezeigt.

Den im Rahmen der durchgeführten Auslegung vorgebrachten Bedenken der Eigentümer des BA4 
wird auch Rechnung getragen. Die vormals westlich seines Grundstücks am Hardtweg angeordnete 
TG-Abfahrt konnte durch das Gesamtkonzept verlegt werden. Stattdessen soll es eine Ein-/Ausfahrt 
zur Schleißheimer Straße und eine Ein-/Ausfahrt im westlichen Teil des Hardtwegs, in Nähe zum 
Kreisverkehr, geben.

Aus Sicht der Verwaltung bietet das vorliegende Gesamtkonzept die Möglichkeit, im Plangebiet die 
städtebaulich gewünschte Aufwertung vorzunehmen. Da das Konzept von den Eigentümern im BA1-3 
mitgetragen wird, wäre auch eine zeitnahe Umsetzung gewährleistet. Zudem hätte die Stadt nur 1 
Ansprech- und Vertragspartner hinsichtlich des abzuschließenden städtebaulichen Vertrags. Die im-
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missionschutzrechtlichen Auswirkungen der Änderung wurden durch den in der Bauleitplanung 

beteiligten Fachgutachter dahingehend überprüft, ob die Flächenausweisung „WA“ im süd-östlichen 
Teil des BA1 grundsätzlich möglich ist. Der Fachgutachter kommt zur Einschätzung, dass dies - wenn 
auch unter Auflagen - grundsätzlich möglich ist.

Die Änderung des bislang festgesetzten „SO Hotel“ begründet sich mit der räumlich nahen Konkur-
renzsituation bestehender Anlagen. Auch im Business Campus soll ein neues Hotel entstehen. Die im 
BPl. 172 zu Verfügung stehende GF für das Hotel ist zudem an der unteren wirtschaftlichen Grenze 
anzusiedeln, d.h. einen Betreiber zu finden, wird schwer. Unter Berücksichtigung der geschilderten 
Argumente, ist die Verwaltung der Meinung, dass eine Änderung zum MI städtebaulich zu bevorzu-
gen ist.

Aus Sicht der Verwaltung überwiegen daher die o.g. Vorteile der städtebaulichen Aufwertung. Es 
wird daher das vorgelegte Entwurfskonzept positiv beurteilt und unterstützt. 

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss ist am 05.07.2018 dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt 
und hat einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss gefasst.

II. Einstimmiger Beschluss (24:0):

Der Stadtrat beschließt einstimmig, die am 23.04.2018 vorgelegte Planung als Grundlage des weite-
ren Bauleitplanverfahrens zu BPl. 172 heranzuziehen. 
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TOP  8 Behandlung der Anträge der Fraktion Unabhängige Garchinger vom 28.06.17 zur För-
derung von generationsübergreifenden, genossenschaftlichen Wohnprojekten und 
barrierefreiem Wohnen und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.11.17 zu bar-
rierefreiem Bauen.

I. SACHVORTRAG:

Die Anträge der Fraktionen Unabhängige Garchinger vom 28.06.2017 bzw. Bündnis90/Die Grünen 
vom 07.11.2017 wurden vom Stadtrat zur Behandlung in den zuständigen Bau-, Planungs- und Um-
weltausschuss verwiesen. Die Anträge liegen in Anlage bei.

Antrag Bündnis90/Die Grünen:

 Stellungnahme zu Antrag 1:
Bei der Festsetzung von Bezugspunkten handelt es sich um Festsetzungen nach § 18 BauNVO 
zur Höhe baulicher Anlagen. Hier können die maßgeblichen Bezugspunkte bestimmt werden, 
wozu auch der EG-Rohfußboden zählt. Dessen Höhe kann zur Bestimmung der Wand- oder Ge-
samthöhen baulicher Anlagen grundsätzlich festgesetzt werden. Somit dient dieses Festset-
zungsinstrumentarium nicht dem barrierefreien Ausbau von Wohnungen, sondern der Bestim-
mung des Höhenmaßes. Die Festsetzung einer unmittelbaren Barrierefreiheit bezogen auf alle 
Gebäude im Bereich der Kommunikationszone, über die gesetzlichen Regelungen nach Art. 48 
BayBO hinaus (d.h. z.B. auch für Einzelhäuser), ist mangels gesetzlicher Ermächtigung nicht 
möglich.

Zu bedenken ist, dass die Festsetzung eines Höhenbezugspunktes nicht automatisch bedeutet, 
dass der Anschluss an den Straßenraum auch höhengleich ist. Durch die unterschiedlichen 
Straßenprofile zur Sicherstellung der Entwässerung müsste bei einer Reihenhauszeile sonst für 
jedes Haus ein eigener Höhenbezugspunkt festgesetzt werden. Die Verwaltung hat mit den 
Planern und einem Fachbüro ein Konzept zur höhenmäßigen Umsetzung der Staßenplanung 
erstellt. Hierauf wurden die in den Quartieren festzusetzen Höhenbezugspunkte plausibilisiert. 
Die auszugsweise Darstellung für das WA11 zeigt, dass vom Höhenbezugspunkt zu den Straß-
enanschlüssen rund um das Quartier leichte Differenzen bestehen (s. Anlage 2).

In der Kommunikationszone sind einheitliche Höhenbezugspunkte und ein höhengleicher An-
schluß der Quartiere an öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt, hierzu nötige Anpassungen im 
Gelände werden ermöglicht. Zwangspunkte ergeben sich u.U. auch durch die unter vielen 
Quartieren liegende Tiefgarage, die geforderte Überdeckung oder der TG-Anbindung an die 
Wohngebäude. Insgesamt ist die Verwaltung der Meinung, dass eine Festsetzung der Höhe des 
EG-Fußbodens zwar möglich wäre, aber aufgrund der vielfältigen und der derzeit noch nicht 
genau zu schätzenden Auswirkungen auf die künftige Bebauung nicht empfohlen wird, um kei-
ne unnötigen Zwangspunkte zu schaffen. Die Barrierefreiheit kann hierüber ohnehin nicht fest-
gesetzt werden.

 Stellungnahme zu Antrag 2:
Nach § 11 Abs. 1 BauGB können städtebauliche Verträge, u.a. zur Förderung oder Sicherung 
der mit der Planung verfolgten städtebaulichen Ziele abgeschlossen werden. Voraussetzung 
ist, dass eine städtebauliche Begründung i.S.d. BauGB zugrunde liegt. Die Regelungen zur Erfor-
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derlichkeit von Aufzügen oder barrierefreiem Wohnen ergeben sich jedoch nicht aus dem 
BauGB, sondern der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Hierbei handelt es sich um Bauord-
nungsrecht, welches auf die technischen und nicht die städtebaulichen Anforderungen des Ge-
bäudes abstellt. Dementsprechend findet sich in § 9 BauGB keine Ermächtigungsnorm für die 
Festsetzung derartiger Gebäudebeschaffenheiten.  

Ebenfalls die Regelung nach § 1 Abs. 4 BauNVO kann hierfür keine Rechtsgrundlage bilden. 
Nach § 1 Abs. 4 BauNVO können im Bebauungsplan Regelungen aufgenommen werden, die 
das Gebiet nach den besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften der zulässigen baulichen An-
lagen gliedern. Dies ist etwa dann der Fall, wenn konkret ein Studentenwohnheim oder ein Se-
niorenwohnheim errichtet werden soll. Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch nicht um 
einzelne besondere bauliche Anlagen, sondern um sämtliche Wohnbauvorhaben innerhalb des 
Gebietes. Nachdem die Regelung somit generell auf sämtliche Anlagen abzielt, wäre sie im vor-
liegenden Fall nicht zulässig.

Kann eine Regelung nach planungsrechtlichen Regeln durch Festsetzungen eines Bebauungs-
plans nicht verwirklicht werden, und ist hierfür keine Rechtsgrundlage vorhanden, besteht kei-
ne Möglichkeit, dies im städtebaulichen Vertrag zu fordern oder „einvernehmlich i.S. einer 
weitergehenden Selbstverpflichtung“ vertraglich zu regeln, da die städtebauliche Erforderlich-
keit fehlen würde. Eine entsprechende Regelung im städtebaulichen Vertrag wäre unwirksam.

 Stellungnahme zu Antrag 3:
Nach dem Antrag sollen alle Gebäude der Stadt Garching barrierefrei werden. Dies ist eine Ent-
scheidung des Eigentümers, die dieser eigenverantwortlich treffen kann. Somit kann die Stadt 
Garching über einen entsprechenden Antrag frei entscheiden.

Hinweis Verwaltung: Es sollten die verwendeten Begrifflichkeiten geklärt werden (Anl. 3). 

⇨ Ziel des barrierefreien Bauens ist, einen Lebensraum so zu gestalten, dass sowohl dem 
Bedarf von Menschen mit Behinderungen, als auch den Realitäten des älter Werdens 
und den damit verbundenen Funktions- und Fähigkeitseinschränkungen Rechnung ge-
tragen wird. Hierbei bieten die Regelungen der DIN 18040 Teil 1 für öffentlich zugängli-
che Gebäude, bzw. Teil 2 für Wohnungen zusammen mit den gesetzlichen Bestimmun-
gen den nötigen Handlungsrahmen. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei den Anforderungen außerhalb der Wohnungen von 
einer Nutzbarkeit mit dem Rollstuhl ausgegangen wird. Innerhalb der Wohnungen gibt 
es zwei Standards:

o barrierefrei nutzbar
o barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar

Die Standards unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich maßlicher Vorgaben. Im 
Standard „barrierefrei nutzbar“ stellen die Mindestabmessungen für Türen, Bewegungs-
und Rangierflächen, auf die Nutzung von Gehhilfen wie Rollatoren ab und genügen ein-
geschränkt auch für Rollstuhlfahrer. Für die Zusatzanforderung „uneingeschränkt mit 
dem Rollstuhl nutzbar“ sind größere Maße für Bewegungs- und Rangierflächen, Nutzbar-
keit von Bedienelementen und zusätzliche Anforderungen an die Ausstattung der Sani-
tärräume vorgesehen.

Vor einer weitergehenden Entscheidung sollten die verwendeten Begrifflichkeiten ge-
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klärt, und die Auswirkungen in baulicher und finanzieller Hinsicht sowie der tatsächliche 
Bedarf nochmals geprüft werden.

Antrag der Unabhängigen Garchinger:

 Stellungnahme zu Antrag 1 + 2:
Ob und inwieweit der Eigentümer besondere Anforderungen an die Realisierung stellt, ist ihm 
überlassen. Die Stadt Garching kann somit über die Art der Verwendung ihrer Flächen frei ent-
scheiden.

Die Erstellung eines Mehrgenerationen-Hauses auf Flächen, die im Eigentum der Stadt Gar-
ching stehen, ist selbstverständlich möglich. Die Verpflichtung eines oder mehrerer Eigentü-
mer zur Durchführung dieser Maßnahme halten wir für problematisch, da bereits nach den 
vorgesehenen Sozialklauseln Wohnraum für besondere Bevölkerungsgruppen zur Verfügung 
gestellt werden soll. Zudem besteht die ernstzunehmende Möglichkeit, dass das Projekt nicht 
entsprechend der tatsächlichen Vorgaben der Stadt hergestellt und insbesondere betrieben 
wird.

Im Weiteren können die angesprochenen Wohnformen zum Teil auch über den in der Planung 
der Kommunikationszone enthaltenen Anteil der Sozialquote für genossenschaftliche Wohn-
formen von 7,5 % umgesetzt werden. Hierzu fand in der Juni-Sitzung des Stadtrates eine Infor-
mation zum Thema „genoss. Wohnungsbau“ durch einen Fachberater statt. 

Nach derzeitigem Stand ist bei einer 7,5 %-Quote für genossenschaftliche Wohnformen mit ca. 
11.250 m² GF zu rechnen. Gemäß Antrag soll ein Anteil von 20 % der städtischen GF für solche 
Projekte bereitgestellt werden:

GF

Anteil Stadt Komm.zone  19,4 % ca. 26.040 m²

- EHM-Quote ca.   3.640 m²

ca. 22.400 m²

davon 20 % 4.480 m²

- Anteil Stadt genoss. Wohnen ca. 2.182,50 m²

ca. 2.297,50 m²

D.h. es müssten, wenn dem Antrag gefolgt wird, aus dem frei verfügbaren Kontingent der 
Stadt Flächen von ca. 2.300 m² zusätzlich für genossenschaftliche, generationsübergreifende 
Projekte verwendet werden. Auf mögliche finanzielle Auswirkungen durch Mindereinnahmen 
aufgrund der genannten Verpflichtungen möchte die Verwaltung hinweisen. Andererseits wird 
die Stadt durch diese freiwillige Erhöhung ihrer sozialen Verantwortung gerecht.

 Stellungnahme Antrag 3:
Es wird auf die obigen Ausführungen zu Antrag 2 der Fraktion Bündnis90/Die Grünen verwie-
sen, die auch hier gelten. Die pauschale Festsetzung eines Drittels der Fläche zu Zwecken des 
barrierefreien und behindertengerechten Ausbaus ist nicht zulässig.
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Fazit:
 Die Festsetzung der EG-Höhen im Bebauungsplan wäre um die Höhenentwicklung der Gebäude 

zu regeln möglich, wird aber nicht empfohlen.
 Eine Barrierefreiheit kann rechtssicher weder im BPl. festgesetzt noch im städtebaulichen Ver-

trag vereinbart werden.
 Bei Verwertung der zugeteilten Flächen ist der Eigentümer in seiner Entscheidung des Aus-

baustandarts frei.
 Eine pauschale Festsetzung zur besonderen Beschaffenheit baulicher Anlagen, oder von Flä-

chenanteilen für besondere Wohnformen ist nicht zulässig.

Bei der Beschlussfassung der Anträge ist zu unterscheiden zwischen den unmittelbaren Auswirkun-
gen für das Bauleitplanverfahren und einer Beschlussfassung über die Verwendung der im Rahmen 
der Umlegung zugeteilten Flächen. Das Ergebnis der Umlegung ist zu berücksichtigen, um die Lage 
der zugeteilten Quartiere bei der Wahl der Wohnkonzepte mit einfließen zu lassen. Es sind n.E.d. 
Verwaltung weitergehende Beschlüsse zu den gewollten Wohn- und genossenschaftlichen Konzep-
ten, der rechtlichen Umsetzung, dem Bedarf und den finanziellen Auswirkungen für den Haushalt zu 
erwirken. Aufgrund der vorstehenden Argumente wurde von der Verwaltung zunächst nur ein Emp-
fehlungsbeschluss formuliert.

Über die Anträge der Fraktionen wird entsprechend der Auswirkungen getrennt abgestimmt.

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat am 05.07.2018 mehrheitlich einen mit dem u.a. Vor-
schlag gleichlautenden Empfehlungsbeschluss gefasst.

II. Mehrheitlicher Beschluss (17:7 Hr. Kick, Fr. Theis, Hr. Landmann, Hr. Kratzl, Hr. Dr. Adolf, Fr. 
Wundrak, Hr. Dr. Scholz):

Der Stadtrat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt mehrheitlich::

 Zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.11.17:
o Für die Kommunikationszone erfolgt keine Festsetzung von Höhenangaben für den EG-

Fußboden.
o Reglungen im städtebaulichen Vertrag der Kommunikationszone zum barrierefreien Zu-

gang aller Gebäude sind aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen unzulässig.
o Eine Entscheidung über den barrierefreien Ausbau neuer Wohnanlagen im Eigentum 

der Stadt Garching ist grundsätzlich möglich, aber nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
Vor Beschlussfassung hierzu sind weitergehende Prüfungen und Beratungen (z.B. Aus-
baustandart, finanzielle Auswirkungen, etc.) notwendig. 

 Zum Antrag der Fraktion Unabhängige Garchinger vom 28.06.17:
o Die pauschale Festsetzung, 1/3 der Wohnfläche barrierefrei und behindertengerecht zu 

errichten, ist aufgrund fehlender rechtlicher Grundlage unzulässig.
o Die Entscheidung, ob für die Kommunikationszone der Anteil genossenschaftlicher und 

generationsübergreifender Wohnformen aus den der Stadt frei zugeteilten Flächen auf 
gesamt 20% aufgestockt wird, ist grundsätzlich möglich aber nicht Gegenstand der Bau-
leitplanung. 
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Vor der Beschlussfassung sind weitergehende Prüfungen und Beratungen, z.B. gew. 
Wohnformen, rechtliche Umsetzung, finanzielle Auswirkungen, etc. notwendig.

o Konzepte für Mehrgenerationenwohnen in der Kommunikationszone sind i.R.d. Sozial-
quote für genossenschaftliche Wohnformen möglich. Zur Umsetzung sind weitergehen-
de Beratungen und Beschlüsse (z.B. zur rechtlichen Umsetzung, den genossenschaftli-
chen Zielen, etc.) notwendig.

TOP  9 Bebauungsplan Nr. 174 "Gewerbepark Business Campus, Neuaufstellung"; Würdigung 
der i. R. d. öffentlichen Auslegung eingegangenen Anregungen und Satzungsbe-
schluss

Der Tagesordnungspunkt 9 der öffentlichen Sitzung des Stadtrates wurde abgesetzt. 
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TOP  10 Änderung der Straßennamen im Bereich des Masterplans "Science City"

I. SACHVORTRAG:

In der Stadtratssitzung vom 31.01.2018 wurden die Straßennamen im Bereich der westlichen Campu-
serweiterung (Hans-Piloty-Str. und Friedrich-Ludwig-Bauer-Str.) beschlossen.

Im Zuge der Planung für die Fakultät der Elektrotechnik hat die TU München festgestellt, dass sich 
der Hauptzugang des gesamten Gebäudekomplexes an der östlichen Friedrich-Ludwig-Bauer-Str. 
befindet. Nun äußert die TU München den Wunsch, die beiden Straßennamen zu tauschen, da es sich 
bei Hans Piloty um einen Pionier der Elektrotechnik handelt und dieser thematisch besser zur Fakul-
tät der Elektrotechnik passen würde.

Aus Sicht der Verwaltung kann dem Wunsch entsprochen werden. Die Straßennamen Hans-Piloty-
Str. und Friedrich-Ludwig-Bauer-Str. können aus Verwaltungssicht getauscht werden (siehe Anlage).

II. Einstimmiger Beschluss (23:0 Fr. Wundrak war nicht anwesend):

Der Stadtrat beschließt einstimmig, die Straßennamen im Bereich der Campuserweiterung des Mas-
terplans „Science City“ gemäß der Anlage 1 zu ändern. Anlage 1 ist Teil des Beschlusses.
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TOP  11 Benennung des Platzes am U-Bahnaufgang in Maibaumplatz

I. SACHVORTRAG: 
Der Maibaum stellt in der Stadt Garching eine zentralen Punkt dar. Die Garchinger Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Verwaltung nennen den Platz an dem der Maibaum steht stets den Maibaumplatz.
Jedoch ist dieser Platz offiziell nicht so benannt und somit weder auf Plänen, offiziellen Dokumenten 
der Stadt noch auf Routenplanern auffindbar.
Es finden Veranstaltungen und der Wochenmarkt an diesem Ort statt. Ein Verweis auf den Maibaum-
platz als Örtlichkeit  ist deshalb aktuell eigentlich formal nicht korrekt, da diese Bezeichnung so bis-
her nicht existiert.

Deshalb schlägt die Verwaltung vor, den Platz um den Maibaum (entsprechend Anlage 1) als Mai-
baumplatz zu benennen.

Um Adressänderungen zu vermeiden, schlägt die Verwaltung vor, nicht den gesamten Platz neuzube-
nennen, dies würde nämlich zu Adressänderungen der Bewohner und Gewerbetreibenden der Bür-
germeister-Amon-Str. 2 führen. Es erscheint ausreichend, nur den Ort um den Maibaum herum so zu 
bezeichnen.

Im Rahmen der Einführung des Mietradsystems MVG Rad ist eine Station an diesem Platz geplant.
Jede Station erhält einen markanten Namen, der die Auffindbarkeit erleichtern soll. Diese Station 
könnte Maibaumplatz heißen und wäre dann auch tatsächlich auf Karten auffindbar.

II. Einstimmiger Beschluss (23:0 Fr. Wundrak war nicht anwesend):

Der Stadtrat beschließt einstimmig, den Platz am U-Bahnaufgang, an dem der Maibaum steht, ent-
sprechend der Anlage 1 als Maibaumplatz zu benennen.
Die Anlage 1 wird zum Bestandteil des Beschlusses erklärt.
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TOP  12 MVV-Tarifreform - gemeinsames Vorgehen der Landkreiskommunen

Der Stadtrat beschließt einstimmig, diesen Tagesordnungspunkt auf Grund seiner Dringlichkeit nach-
träglich auf die Tagesordnung zu nehmen.

I. SACHVORTRAG

Die MVV-Tarifreform ist nicht nachzuvollziehen. Von Hochbrück müsste der Bürger 3 Streifen und 
von der Haltestelle Forschungszentrum 4 Streifen stempeln, da es sich nicht mehr um den Innenraum 
handelt.

Bürgermeister Dr. Gruchmann hat überall sein Veto eingelegt, im Kreistag wurde dies auch diskutiert.

Nun wünschen die Landkreiskommunen gemeinsam dagegen vorzugehen, um eine Einbeziehung 
aller Kommunen des Landkreises München in den Bereich des Innenraums zu ermöglichen. 

II. Einstimmiger Beschluss (24:0):

Der Stadtrat beschließt einstimmig, im Zuge der MVV-Tarifreform die Einbeziehung aller Kommunen 
des Landkreises München in den Bereich des Innenraums zu fordern. Das gilt insbesondere für die 
Kommunen im Norden des Landkreises, schon weil die Verkehrsbelastungen außerordentlich hoch 
sind.

Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen der NordAllianz auf aktuelle gutachterliche Verkehrszah-
len im Norden hinzuwirken mit dem Ziel, die Verkehrsmobilität zu verbessern.
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TOP  13 Bekanntgabe von nicht-öffentlichen Beschlüssen, bei denen die Gründe für die Ge-
heimhaltung weggefallen sind

Es gibt keine Beschlüsse in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates bekanntzugeben, bei denen die 
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 

TOP  14 Mitteilungen aus der Verwaltung;

TOP  14.1 Tempo 30 auf der Staatsstraße 2350

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Verwaltung erneut einen Antrag beim Landratsamt München ge-
stellt habe, das Tempo auf der Staatsstraße 2350 auf 30 zu reduzieren.

Dies wurde von der verantwortlichen Stelle erneut abgelehnt, da keine Einrichtung über einen direk-
ter Zugang zur Staatsstraße verfügt und somit die Voraussetzungen  für eine Temporeduzierung nicht 
erfüllt sind.

TOP  14.2 Stadt-Land-Plus-Projekt

Der Vorsitzende erklärt, dass er Herrn Professor Hamacher und Frau Liedl von der Munich School of 
Engineering der TUM, seine Bereitschaft erklärt habe, deren Projekt Stadt-Land-Plus, welches sich 
mit der Entwicklung des Campus der Stadt Garching bis 2030 beschäftigt, zu unterstützen. 
Sie haben die positive Resonanz der Stadt gebraucht, um Fördergelder zu beantragen. 
Dieses Projekt erfordert wohl auch eine Mitarbeit der Verwaltung, es kann aber eine halbe Verwal-
tungsstelle über 5 Jahre ebenfalls gefördert werden.

Zu gegebener Zeit wird die TUM das Projekt dem Stadtrat vorstellen.

TOP  14.3 Besichtigung des Mehrgenerationenhauses

Der Vorsitzende erinnert an die Besichtigung des Mehrgenerationenhauses am 27.07.2018. 
Die Besichtigung findet in der Bahnhofstraße 4 in Eching statt.

Er bittet die Stadträte soweit möglich, auch wenn sie sich noch nicht angemeldet haben, teilzuneh-
men.

TOP  15 Sonstiges; Anträge und Anfragen
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TOP  15.1 Beleuchtung Fahrradabstellanlage

Stadtrat Dombret bemängelt, dass die Fahrradabstellanlage noch vor Betriebsschluss der U-Bahn 
nicht mehr beleuchtet ist.

TOP  15.2 Antrag Bündnis90/ Die Grünen Umgehungsstraße

Stadträtin Wundrak erinnert an den Antrag ihrer Fraktion, die Umgehungsstraße umzuwidmen.

TOP  15.3 Beleuchtung Daimlerstraße

Stadtrat Furchtsam bittet die Beleuchtungen an der Daimlerstraße, welche der offizielle Weg von der 
U-Bahn nach Hochdruck ist, freizuschneiden. Diese sind von den Bäumen eingewachsen. 
Er habe die bereits moniert, es sei jedoch Nichts passiert.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende bei allen Anwesenden 
und beendet um 21:30 Uhr die öffentliche Sitzung.

Bgm. Dr. Dietmar Gruchmann Sylvia May
Vorsitzender Schriftführerin

Verteiler:

SPD-Fraktion Dr. Joachim Krause
CSU-Fraktion Jürgen Ascherl
BfG-Fraktion Josef Euringer
Unabhängige Garchinger Florian Baierl
Bündnis 90/Die Grünen Dr. Hans-Peter Adolf
FDP Bastian Dombret

Genehmigungsvermerk:

Die Niederschrift gilt gemäß Art. 54 Abs. 2 GO als vom Stadtrat genehmigt.

Sitzung, bei der das Protokoll ausliegt: 25.09.2018


